
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/9/14 91/07/0126
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1993

Index

L66505 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Salzburg

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

80/06 Bodenreform

Norm

AVG §8;

FlVfGG §37;

FlVfLG Slbg 1973 §44 Abs2;

VwGG §21 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

VwGG §47;

VwGG §48;

Rechtssatz

Der Agrargemeinschaft kommt im Sonderteilungsverfahren keine Parteistellung zu (Hinweis B 20.4.1993, 92/07/0196),

weshalb sie durch den Erfolg einer Anfechtung des Verwaltungsaktes in ihren rechtlichen Interessen nicht berührt

werden kann und ihr Antrag auf Zuerkennung von Aufwandersatz zurückzuweisen war.
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